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Begründung zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 12 Ä II  
an der Höllental-, Klamm-, St.-Martin- und Alpspitzstraße 

entsprechend § 2a BauGB 

Die 2. Änderung des qualifizierten Bebauungsplanes Nr. 12 wurde am 16.01.2012 
vom Bauausschuss beschlossen. 

Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 12 mit Begründung und 
Umweltbericht lag nach § 3 (1) BauGB zur frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit öffentlich aus. Gleichzeitig wurden nach § 4 (1) BauGB die 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange eingeholt. 
(02.04. - 03.05.2013) 

Die öffentliche Auslegung der Entwürfe nach § 3 (2) und § 4 (2) BauGB erfolgt vom 
08.07. bis zum 09.08.2013. Dem geht eine Behandlung der eingegangenen 
Stellungnahmen zur frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit am 10.06.2013 im 
Bau- und Umweltausschuss des Marktes Garmisch-Partenkirchen voraus. Der 
Entwurf wurde entsprechend überarbeitet. 

Der Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB erfolgte am 08.10.2013.

In der 20. Änderung des Flächennutzungsplans ist die Fläche des Geltungsbereiches 
als Wohnbaufläche, Gemischte Baufläche, Fläche für Gemeinbedarf mit 
Zweckbestimmung Schule, Grünfläche und Parken dargestellt. Die 20. Änderung des 
Flächennutzungsplans wird im Parallelverfahren zur 2. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 12 behandelt. Die Zweckbestimmungen der Fläche für 
Gemeinbedarf erweitern sich durch die Planung (Schule und Bürgerbelange), die 
Flächen verschieben sich und ändern ihre Größenverhältnisse erkennbar. Daher ist 
parallel zum Bauleitplanverfahren die 20. Änderung des Flächennutzungsplans 
erforderlich. 

Begründung i. d. F. des Beschlusses vom 08.10.2013
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1. Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst ein Gebiet, das von der 
Höllental-, Klamm-, Lüß- und Alpspitzstraße umgrenzt wird. Ein Abschnitt der St.-
Martin-Straße zwischen den Hausnummern 13 und 40 ist Teil der 
Bebauungsplanänderung. 
Der Umgriff des Bebauungsplans 12 wird für die 2. Änderung im Wesentlichen 
erweitert um die Flur-Nrn. 1746/6, 1746/2, 1746/7, 1746/8, 2324/1 Gemarkung 
Garmisch und Teile der Verkehrsfläche Klammstraße. 

2. Anlass der Aufstellung des Bebauungsplans

Der Bauausschuss und Umweltausschuss beschloss am 16.01.2012 die 2. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 12. Der Markt Garmisch-Partenkirchen strebt mit der 
Änderung eine zusätzliche Bereitstellung von Wohnbauflächen im zentralen 
Ortsbereich an und in den benachbarten Flächen teilweise eine geringe 
Nachverdichtung. Ergebnisse aus einer schalltechnischen Untersuchung wurden in 
der Planung berücksichtigt. Nicht zu vergessen ist die Sicherung des 
Schulstandortes mit Erweiterungsmöglichkeit desselben. Die Zweckbestimmung wird 
durch die Berücksichtigung von Flächen für Bürgerbelange ergänzt. Weiterhin ist die 
Bereitstellung eines zentralen Kinderspielplatzes zu sichern. Die Krankenhausstraße 
soll nicht zur verkehrstechnischen Erschließung herangezogen und gleichzeitig die 
Höllentalstraße nicht zusätzlich belastet werden. 
Bereits im Frühjahr 2011 wurde für den zentralen Bereich des Umgriffs ein 
städtebaulicher Ideenwettbewerb ausgelobt. Aus dem Ergebnis flossen Erkenntnisse 
in die vorliegenden Überlegungen zur Bauleitplanung ein. 

3. Ziele und Auswirkungen

3.1. Verkehrskonzept, Erschließung 

Der Geltungsbereich wird begrenzt durch die Höllental-, Klamm-, Lüß- und 
Alpspitzstraße. Die St.-Martin-Straße durchschneidet das Gebiet südlich der Mitte 
von Ost nach West. 

Die Verkehrssituation auf den Hauptverkehrsstraßen im Ortszentrum ist dokumentiert 
in einer Verkehrsuntersuchung des Ingenieurbüros Lang + Burghardt aus dem Jahr 
2005 (siehe Anlage). Am stärksten frequentiert ist im Bereich des Bebauungsplans 
Nr. 12 Ä II die St.-Martin-Straße als wichtige Ortsstraße. Zu- und 
Abfahrtsmöglichkeiten sollten so weit wie möglich auf die Straßenkreuzungen 
beschränkt bleiben oder gebündelt werden, um den Verkehrsfluss nicht zu 
behindern. 
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Die Gartenstraße, die von der St.-Martin-Straße abzweigt, soll möglichst wenig 
neuen Verkehr aufnehmen, der auch die Höllentalstraße belasten würde. Das ist 
nicht gewünscht. Daher wird an der St.-Martin-Straße ein öffentlicher Parkplatz 
festgesetzt. Die Abwicklung des Schülerbring- und -holverkehrs der Grundschule an 
der Kankenhausstraße ist u.a. auch auf dem Parkplatz vorgesehen. Bei Erweiterung 
der Schule oder einer Nutzung der Fläche für Gemeinbedarf für Bürgerbelange ist die 
Einbeziehung des Parkplatzes geplant. 

Die Höllentalstraße im Bereich Klammstraße/ Schmidstraße ist aus 
erschließungsrechtlicher Sicht bereits hergestellt. Bei einer Erneuerung müssten 
Ausbaubeiträge erhoben werden. Der Grundgedanke ist, dass die Erscheinung des 
Straßenraumes sich in das vorhandene historische Ortsbild (Teil des 
Denkmalensembles „Klammstraße“) einfügen soll. Der Straßenabschnitt soll mit 
möglichst wenig Verkehr belastet werden. 

Dem an die Grundschule angrenzenden Kinderspielplatz wird eine auf 4 m Breite 
begrenzte mit Geh-, Fahrt- und Leitungsrecht zugunsten der Allgemeinheit zu 
belastende Fläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) in Form einer Dienstbarkeitsfläche 
angegliedert. 

Der Teilabschnitt Klammstraße von der Höllentalstraße bis zur St.-Martin-Straße ist 
ebenfalls hergestellt und dient nicht dem innerörtlichen Verkehr im Sinne des 
Erschließungsrechts. Ein dem Verkehrsaufkommen angepasster Rückbau mit der 
Betonung einer Freizeitachse für den Fußgänger, Radverkehr und sonstigen 
alternativen Fortbewegungsmittel (z.B. Segway) in Richtung der geplanten 
touristischen Sonderzone wird ins Auge gefasst. Nicht benötigte Flächen können den 
anliegenden privaten Grundstückeigentümern angeboten oder für Grünflächen 
genutzt werden. 

Die Alpspitzstraße wurde von 2006 bis 2008 erneuert. Auch die Lüßstraße ist in 
einem erneuerten Zustand. Hier  ändert sich durch die Bauleitplanung hinsichtlich 
des Straßenraumes nichts. 

Der Verkehrsberuhigte Bereich Krankenhausstraße wird erstmalig hergestellt, was 
eine Umlegung der Kosten von 90 % auf die Anlieger nach der 
Erschließungskostenbeitragssatzung des Marktes Garmisch-Partenkirchen bedeutet. 
Die PKW-Nutzung in diesem Bereich soll auf Ausnahmefälle beschränkt sein. 
Fußgänger und Fahrradfahrer sollen den Bereich uneingeschränkt nutzen können. 
Eine Achse vom Parkplatz mit Sichtverbindung zur Garmischer Pfarrkirche St.-Martin 
hin zur Fußgängerzone ist der aus dem städtebaulichen Ideenwettbewerb 
resultierende Leitgedanke für diese öffentliche Fläche, die auch für kleinere nicht 
störende Freiluftveranstaltung einen passenden Rahmen bieten kann. 

3.2. Art und Maß der Nutzung – Bauweise 

Im gesamten Umgriff nimmt die Wohnnutzung den größten Raum ein. Alle 
Wohnbauflächen werden als allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Im Laufe der 
Entwurfserstellung und Fertigung des Umweltberichtes wurde bei einer Rücksprache 
mit Vertretern der Unteren Immissionsschutzbehörde des Landratsamtes Garmisch-
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Partenkirchen klar, dass in allen Bereichen des Umgriffs nach Berücksichtigung des 
Schalltechnischen Gutachtens eine Festsetzung „reines Wohngebiet“ nicht möglich 
ist. 
Im allgemeinen Wohngebiet sind Wohngebäude und zur Versorgung des Gebiets 
dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende 
Handwerksbetriebe und Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 
und sportliche Zwecke zulässig. 
Ausnahmsweise können Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht 
störende Gewerbebetriebe und Anlagen für die Verwaltung, Gartenbaubetriebe und 
Tankstellen zugelassen werden. 
Das Maß der Nutzung erhöht sich von der Lüßstraße zur St.-Martin-Straße gestaffelt: 
eine GRZ von 0,2 und eine GFZ von 0, 4 bei II Vollgeschossen in der Lüßstraße und 
eine GRZ von 0,3 und eine GFZ von 0,5 bei II Vollgeschossen südlich der St.-Martin-
Straße. Das bedeutet im vom BP 3 Ä II nicht berührten Bereich eine Erhöhung der 
GRZ um 0,1 aus Gründen der Gleichbehandlung. Aus schalltechnischen Gründen 
darf entlang der St.-Martin-Straße ein Bebauungsanteil mit einer GFZ bis zu 0,1 in 
erdgeschossiger Bauweise ohne Grenzabstand errichtet werden. Die Länge der 
seitlichen Grenzbebauung wird auf max. 8,00 m begrenzt und die zulässige 
Wandhöhe entspricht der von Grenzgaragen gemäß Art. 6 Abs. 9 Nr. 1. BayBO. Wird 
von der Grenzbebauung kein Gebrauch gemacht, ist der gesetzliche Mindestabstand 
entsprechend Art. 6 BayBO einzuhalten. 
Das im nördlichen Teil des Gevierts Alpspitz-, Höllental-, Garten- und St.-
Martinstraße-Straße festgesetzte Allgemeine Wohngebiet soll den Bestand durch 
eine GRZ von 0,25 und einer GFZ von 0,5 sichern und eine geringe Nachverdichtung 
ermöglichen. 
Das Baufenster des allgemeinen Wohngebiets an der Ecke Garten- / Höllentalstraße 
passt sich an das eben beschriebene an. Einziger Ausreißer ist das 
Einzelbaudenkmal Höllentalstraße 15. Hier wird der historische Umgriff durch 
Baulinien festgesetzt. Der nähere Umgriff des Einzelbaudenkmals, ein parkähnlicher 
Garten, ist für das Gebäude von großer Bedeutung und wird von einer Neubebauung 
frei gehalten. 
Hin zur Krankenhausstraße und nach Süden werden in diesem Wohngebiet eine 
Grundfläche von 2100 m² und zwei Vollgeschosse festgesetzt. Anhand eines 
Schemaschnittes in den Hinweisen wird die Anordnung der Geschosse zum 
anliegenden Gelände näher erörtert. Der Innenhof liegt danach 1,2 m tiefer als die 
öffentlichen Verkehrsflächen. Der Vorgartenbereich wurde entlang der Garten- und 
der Höllentalstraße auf 3 m reduziert. Ein großzügiges Baufenster in U-Form 
umschließt eine private Grünfläche, unter der eine Tiefgarage mit ausreichender 
Überdeckung angeordnet werden kann. 

Das Gebiet in zweiter Reihe hinter der Ecke Klamm- / St.-Martin-Straße ist als 
Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Mit II Vollgeschossen und einer GRZ von 0,25 
und einer GFR von 0,5 passt es sich den vorgenannten an der Höllentalstraße an. 

Im besonderen Wohngebiet findet der betroffene Teil des Denkmalensembles 
„Klammstraße“ seine Würdigung in dem hier die bestehenden Grundrissumgriffe der 
Gebäude genau festgesetzt werden. Durch die erforderliche Stellungnahme der 
Denkmalschutzbehörde je nach Status des Gebäudes sind weitere Details im 
Verfahren zu klären. Es sind Wohngebäude, Läden, Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, Schank- und Speisewirtschaften und sonstige 
Gewerbebetriebe regelmäßig zulässig. Das bestehende Wohnen soll durch andere 
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zulässige Nutzungen nicht zurückgedrängt werden. Ausnahmsweise können 
Geschäfts- und Bürogebäude, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke zugelassen werden. 

Entlang der St.-Martin-Straße und ein Teilstück entlang der Klammstraße wird ein 
Mischgebiet festgesetzt. In der Klammstraße wird der Anschluss an das Denkmal-
Ensemble von 3 auf 2 Vollgeschosse reduziert. Vor 30 Jahren, als der rechtskräftige 
Flächennutzungsplan ausgearbeitet wurde, wurde hier von einer Wohnnutzung 
ausgegangen. Allerdings ist jetzt der tatsächliche Zustand zu reflektieren. 
Angrenzende Bereiche der Klammstraße in Richtung Fußgängerzone weisen die 
Nutzung eines Mischgebietes auf. 
Gerade an der St.-Martin-Straße ist das Erdgeschoss aufgrund des 
Verkehrsaufkommens und dem daraus resultierendem Verkehrslärm gerade zu 
Wohnzwecken nur eingeschränkt nutzbar. Deshalb wird für das Mischgebiet 
festgesetzt, dass nur Gebäude zulässig sind, die ab dem 1. Obergeschoss eine 
Wohnnutzung vorsehen. Weiter sind Geschäfts- und Bürogebäude, 
Einzelhandelsbetriebe im Erdgeschoss, Schank- und Speisewirtschaften sowie 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes und sonstige Gewerbebetriebe und Anlagen 
für Verwaltung sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke zulässig. Ausnahmsweise können Wohngebäude und sonstige 
Einzelhandelsbetriebe zugelassen werden. Alle weiteren Nutzungen sind unzulässig. 

An der Ecke Klamm-/ St.-Martin-Straße sind im Mischgebiet III Vollgeschosse 
zulässig. Die GRZ liegt bei 0,3 und die GFZ bei 0,7. Im Bereich zwischen 
Krankenhaus- und Gartenstraße wird im Mischgebiet eine maximale Wandhöhe 
festgesetzt. Die Wandhöhe orientiert sich an dem Gebäudebestand St.-Martin-Straße 
26, der erhalten werden soll und mit Baulinien festgesetzt ist. Um es in eine 
funktionierende Nutzung zu integrieren ist ein fast traufhoher Anschluss zum östlich 
möglichen Neubau vorgesehen, der aber auch dem besonderen Charakter des 
Gebäudes Rechnung trägt, in dem die Traufen des Anbaus unter denen des 
historischen Gebäudes bleibt. Die Firsthöhen sollten auch unter der des Altbaus 
liegen. Der hoch liegende Erdgeschossfußboden im Bestand gibt die 
Anschlusshöhen vor, um einen vernünftigen Arbeitsablauf möglich zu machen. Im 
nördlichen Bereich dieses Mischgebietabschnittes ist Raum für ein eingeschossiges 
Gebäude z.B. für eine Anlieferung und Lagerung. Zwischen Garten- und 
Alpspitzstraße sind im Mischgebiet maximal II Vollgeschosse bei einer GRZ von 0,3 
und einer GFZ von 0,6 möglich. 

Die Baukörper im Mischgebiet wirken sich deutlich schallmindernd auf die dahinter 
liegenden Wohnbereiche aus. Alle Gebäude im Mischgebiet sind so zu gestalten, 
dass ruhebedürftige Räume (Schlaf- und Kinderzimmer) auf der dem Verkehrslärm 
abgewandten Seite liegen. Auch Wintergartenvorbauten zur Straßenseite sind 
möglich als bauliche Schallschutzmaßnahme. 

Mehr Flexibilität der Baukörper auf Grund von festgesetzten Baulinien und den 
daraus resultierenden Baufenstern bieten einen Vorteil für die Eigentümer im 
Vergleich zur bisherigen Bauleitplanung. 

Zentral wird eine Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule und 
Bürgerbelange festgesetzt. Bisher waren die Zweckbestimmungen Schule und 
Kindergarten aufgeführt. Da der Betreiber des Integrationskindergartens in diesem 
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Jahr einen Neubau an der Dompfaffstraße fertigstellt, werden die hierfür genutzten 
Räumlichkeiten überflüssig. Die übrigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und 
Erwachsenenhilfe sind bereits seit Jahren umgezogen. Die verkleinerte 
Gemeinbedarfsfläche ermöglicht eine Schulerweiterung zur Zweizügigkeit. Entsteht 
weiterer Bedarf an Flächen für Bürgerbelange, so ist hier die Möglichkeit geschaffen. 
Die bisher vorgesehene Größe der Fläche wird nach ausführlichen Überlegungen 
nicht mehr benötigt. 

Zusätzlich wird ein Kleinkinderspielplatz für Kinder bis 14 Jahren gleich neben der 
Schule festgesetzt, einesteils um Synergien von Schule und Spielplatz zu nutzen und 
anderenteils um einen passenden Übergang zum Denkmalensemblebereich zu 
schaffen. Die Größe wird auf 1000 m² festgestetzt. 

3.3 Grünordnung 

Der Landschaftsplan wurde bei der Aufstellung des Flächennutzungsplans integriert, 
wie auch die Grünordnung in die hier vorliegende 2. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 12 des Marktes Garmisch-Partenkirchen. 

Öffentliche und private Grünflächen, Pflanzgebote, eine bepflanzte 
Schallschutzmaßnahme um den Parkplatz und zu erhaltender Baumbestand werden 
festgesetzt. Der zu erhaltende Baumbestand wurde zur Auslegung nach § 3(2) / 4 (2) 
BauGB um 7 Bäume im Bereich des jetzigen Fusswegs von der St.-Martin-Straße zur 
Krankenhausstraße und um zwei Großbäume westlich dieser Fläche erweitert. Der 
Eingriff in den bestehenden Baumbestand wird dadurch abgemildert und der 
durchgrünte Eindruck zumindest von der St. Martin Straße bleibt teilweise erhalten. 
Einige der Bäume befinden sich auf einer zukünftigen öffentlichen Grünfläche, einige 
auf privatem Grund. Die bepflanzte Schallschutzmaßnahme soll mit Anschluss an 
den Neubau weitergeführt werden. 

Detailliertere Beschreibungen können dem beiliegenden Umweltbericht entnommen 
werden. 

4. Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Zusammenfassend ist festzustellen, dass in der 2. Änderungsplanung des 
Bebauungsplans Nr. 12 die fortgeschriebenen Ziele der Ortsentwicklung innerhalb 
des Plangebietes Berücksichtigung finden. 

5. Abwägung der Umweltbelange

Aus dem beiliegenden Umweltbericht ergibt sich ein Flächen-Ausgleichsbedarf, der 
nicht vor Ort erfüllt werden kann. Da der Ausgleichsbedarf mit 15.545,5 m² recht 
umfangreich ist, setzt sich dieser aus insgesamt drei Flächen/ Maßnahmen 
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zusammen, die den Ausgleichsbedarf in Summe erfüllten (vgl. 
entsprechende Ergänzung und Anlagen zum Umweltbericht): 

1. Vereinbarung  mit dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen über den
Ausgleich des dort vorhandenen Flächenpools

2. Fläche im Eigentum des Marktes Garmisch-Partenkirchen; angrenzend
an das nördliche Ufer des Pflegersees, Flurnummern 3054/3 und
3954/2 Gemarkung Garmisch.

3. „Kälberalm“; gepachtete Fläche im Eigentum der Bayerischen
Staatsforsten (BaySF) am Zeileck/Wank, Flurnummer 2696 Gem.
Partenkirchen

Anlagen: 
BP 12 
BP 3 Ä II 
BP 73 
BP 78 
Umweltbericht 
Ergänzung Umweltbericht 
Schalltechnische Untersuchung Verkehrsuntersuchung 
Altlastenerkundung der Firma A & HTec vom 24.05.2007












	02 BP 12 Ä II Begründung 05.07.2013 - Kopie.pdf
	02 BP 12 Ä II Begründung 05.07.2013 .pdf
	02 BP 12 Ä II Begründung  28.03.2013 
	BP 12 Ä II Begründung Stand 28.03.2013.pdf
	BP 12
	BP 3 Ä II
	BP 73
	BP 78
	Luftbild klein 2012





